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Öffnung der Krankenhäuser für die ambulante Versorgung



Bisher: § 116 SGB VBisher: § 116 SGB V
Regelt die Teilnahme von Krankenhäusern an 
der ambulanten Versorgung
Zulassungsausschuss kann eine Ermächtigung 
erteilen, wenn eine ausreichende ärztliche 
Versorgung der Versicherten ohne die 
besonderen Untersuchungs- und 
Behandlungsmethoden oder Kenntnisse des 
Krankenhauses nicht sichergestellt wird
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Nach ständiger Rechtssprechung des 
Bundessozialgerichts (vg. Urteile vom 12.09.2001,
Az.: B 6 KA 86/00 R, und 30.01.2002, Az.: B 6 KA 
12/01 R) ist die ambulante Versorgung der 
Versicherten in erster Linie den niedergelassenen 
Vertragsärzten vorbehalten. Soweit die 
niedergelassenen Ärzte in der Lage sind, 
entsprechende Krankenbehandlungen zu 
erbringen, haben Krankenhausärzte keinen 
Anspruch auf eine Ermächtigung

Bisher: § 116 SGB VBisher: § 116 SGB V
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Zur ambulanten Behandlung folgender hochspezialisierter Leistungen, 
seltener Erkrankungen und Erkrankungen mit besonderen 
Krankheitsverläufen können in Ergänzung zur vertragsärztlichen 
Versorgung mit Krankenhäusern Verträge geschlossen werden:
1. hochspezialisierte Leistungen ....
2. seltene Erkrankungen und Erkrankungen mit besonderen  

Krankheitsverläufen
– Diagnostik & Versorgung v. Pat. mit onkologischen Erkrankungen
– Diagnostik & Versorgung v. Pat. mit HIV/Aids
– Diagnostik & Versorgung v. Pat. mit schweren Verlaufsformen 

rheumatologischer Erkrankungen
– Diagnostik .......

Für die sächlichen und personellen Anforderungen an die ambulante 
Leistungserbringung des Krankenhauses gelten als Mindestanforderungen 
die Anforderungen nach § 135 entsprechend.

Neu: § 116 b SGB V
Ambulante Behandlung im Krankenhaus
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Neu: § 116 b SGB V
Ambulante Behandlung im Krankenhaus

Neu: § 116 b SGB V
Ambulante Behandlung im Krankenhaus

Keine Bedarfsprüfung
Versorgungsgrad  in der ambulanten vertragsärztlichen
Behandlung ist unerheblich





Bezirksregierung

Krankenhaus
Antrag

KV Stellungnahme

Krankenkassen

MAGS 

Landesausschuss

Entscheidungsvorschlag

Beschlussvorschlag

21

3

4

Bescheid
5

Auftrag



Neu: § 116 b SGB V
Ambulante Behandlung im Krankenhaus

Neu: § 116 b SGB V
Ambulante Behandlung im Krankenhaus

Keine Befristung
Kein Widerrufsvorbehalt



Zusatzbezeichnung Infektiologie oder 
Betreuung von mindestens 60 HIV-Patienten über 3 Jahre

Neu: § 116 b SGB V – Voraussetzungen  nach GBANeu: § 116 b SGB V – Voraussetzungen  nach GBA



Tätigkeit auf Überweisung 
Kooperation
Notfallversorgung/-labor
PEP
Bildgebende Verfahren
Intensivstation



Regelmässige Fortbildung
Behandlung von mindestens 60 Patienten/Jahr
Dokumentation, die eine qualitative Beurteilung erlaubt

Neu: § 116 b SGB V – Voraussetzungen nach GBANeu: § 116 b SGB V – Voraussetzungen nach GBA
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Vertragsarzt Krankenhaus

Einstiegsvoraussetzungen + ++

Qualitätsanforderungen HIV-Verträge GBA
(keine Kontrolle)

Leistungsmengensteuerung Wirtschaftlichkeitsprüfungen
AvWG

keine

Honorierung Budgetierung Einzelleistung

Zugang Beschränkung Antrag (offen)

Refinanzierung Direkt Ermessen

§ 116 b SGB V
Bewertung der Wettbewerbsbedingungen

§ 116 b SGB V
Bewertung der Wettbewerbsbedingungen

CIM 08 AvWG: Gesetz zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit in der Arzneimittelversorgung
(Arzneimittelversorgungs-Wirtschaftlichkeitsgesetz - AVWG)



ZusammenfassungZusammenfassung

CIM ´08

Es geht um die bestmögliche Versorgung von 
Menschen mit einer HIV-Infektion/AIDS
Der Patient sollte seine/seinen 
Behandlerin/Behandler wählen können

aber...
will man die niedergelassene Versorgung 
erhalten, dürfen sich Zugang, 
Verantwortlichkeiten, Rechte und Pflichten, 
direkte Refinanzierung von Räumlichkeiten, 
Personal, Material und Geräten nicht 
unterscheiden!
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